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Was ist das Kinderschirmprojekt?

Das Kinderschirmprojekt ist ein Angebot des
rheinland-pfälzischen Landesverbandes Allein-
erziehender Mütter und Väter, der sich seit mehr
als 30 Jahren für die Interessen und Belange
Alleinerziehender und deren Kinder einsetzt.

Das Projekt wurde 1991 ins Leben gerufen und
vermittelt seither unbürokratisch kurzfristige
Kinderbetreuung in Notfällen. Gerade Allein-
erziehende sind in Sachen Kinderbetreuung oft
auf Hilfe von aussen angewiesen, weil keine andere
erwachsene Person im Haushalt lebt, die die
Versorgung des Kindes oder der Kinder über-
nehmen kann, wenn die elterliche Betreuungsperson
ausfällt. Unser Angebot gilt allerdings auch für
Zwei-Eltern-Familien.

Seit Anfang 1999 bietet das Kinderschirmprojekt
zusätzlich die Vermittlung von Tagespflege in der
häuslichen Umgebung des Kindes an.

Das Projekt wird finanziell unterstützt von der Stadt
Mainz.

Wann können Sie unser Projekt in
Anspruch nehmen?

a) Hilfe in Notfallsituationen

Wir können für Sie tätig werden, wenn Sie Ihr
Kind oder Ihre Kinder vorübergehend nicht betreuen
können und zwar

bei gesundheitlichen Problemen Ihres Kindes
   oder Ihrer Kinder, z.B. wenn Ihre Betreuungs-

tage aufgebraucht sind

bei gesundheitlichen Problemen der elterlichen
Betreuungsperson, z.B. Krankenhausaufent-
halt, Arztbesuche, medizinische oder psycho-

       therapeutische Behandlung, Kuraufenthalt, 
       Hilfsbedürftigkeit durch vorübergehende

Behinderung (wie Arm- oder Beinbruch) oder
       durch Risikoschwangerschaft, Teilnahme an

Gesprächskreisen oder Selbsthilfemaßnahmen

bei beruflichen Engpässen, z.B. kurzfristiger
      Umstellung der Arbeitszeit, berufsbezogener
    Weiterbildung, Vorstellungsgesprächen, 
    Ämterbesuchen oder Gerichtsterminen

        bei Ausfall der sonstigen Betreuung, z.B. der
       Tagesmutter oder während der Schulferien, 
   wenn Sie selbst berufstätig sind

b) Tagespflege in der häuslichen Umgebung des
    Kindes oder der Kinder

Tagespflege zu Hause kann sinnvoll sein,

wenn z.B. ein noch sehr kleines  Kind be- 
treut werden muss

        oder wenn mehrere Kinder zu betreuen sind

        oder als Ergänzung zu Kindergarten-, Schul-
        und Hortbetreuung

Merkmal der Tagespflege ist eine längerfristige
Zeitperspektive im Gegensatz zur Notfallhilfe, die
nur kurzfristig und vorübergehend geleistet wird.
Betreuungsgründe sind Berufstätigkeit oder Aus-
bildung der Eltern.

Wer betreut Ihre Kinder?

a) Hilfe in Notfallsituationen

Unsere Betreuungspersonen sind

     Studentinnen oder Studenten, die in den
     Semesterferien oder neben dem Studium eine
     Betreuung übernehmen können. Sie kommen
     ins Haus und betreuen die Kinder in der
     elterlichen Wohnung

     Frauen, die schon ältere bzw. erwachsene
     Kinder haben und die zur Zeit nicht berufstätig
     oder bereits im Rentenalter sind

b) Tagespflege

Der letztgenannte Personenkreis ist auch im Bereich
Tagespflege tätig. Es handelt sich um Personen, die
nach Absprache eine Betreuung für einen längeren
Zeitraum übernehmen können und die bereit sind,
Kinder in ihrer häuslichen Umgebung zu betreuen.
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Zu den Kosten von Betreuung in Tagespflege kann
ebenfalls ein Zuschuss nach Prüfung der Einkommens-
verhältnisse gewährt werden.
In beiden Fällen müssen Sie einen Antrag auf
Kostenerstattung stellen.
Wir informieren Sie über Kostensätze und unter-
stützen Sie bei der Antragstellung.
Unsere Vermittlungstätigkeit ist kostenlos.

Wie erreichen Sie uns?

Das Kinderschirmprojekt ist ein Angebot des
Servicezentrums für Alleinerziehende in Trägerschaft
des VAMV-Landesverbandes. 
Dort können Sie uns zu folgenden Zeiten erreichen:

Di, Fr      9.00 – 13.00 Uhr
Mi 11.00 – 13.00 Uhr
Do 13.00 – 18.00 Uhr

Verband Alleinerziehender Mütter und Väter
Kaiserstraße 29, 55116 Mainz

Telefon: (06131) 61 66 34
Fax: (06131) 61 66 37
e-mail: VAMV-RLP@t-online.de

Wie geht die Vermittlung vor sich?

Sie rufen bei uns an und äussern Ihre Betreuungs-
wünsche: Zeitpunkt, Ort und Dauer der Betreuung.

Wir suchen aus unserer Kartei diejenige Betreu-
ungsperson aus, die am ehesten Ihren Vorstellungen
entspricht und fragen diese, ob sie bereit ist, die
Betreuung zu übernehmen.
Bei Zusage erhalten Sie die Telefonnummer der
Betreuungsperson, damit Sie Kontakt miteinander
aufnehmen können.
Sie vereinbaren vor der eigentlichen Betreuung
am besten ein Treffen zum gegenseitigen Kennen-
lernen. Dies erleichtert Ihrem Kind oder Ihren
Kindern die Gewöhnung an die fremde Person
und verbessert auch die Zusammenarbeit zwischen
Ihnen und der Betreuungsperson.

Welche Kosten entstehen Ihnen?

In bestimmten Fällen haben Sie einen Anspruch
auf Übernahme eines Teils der Betreuungskosten
durch die Krankenkasse oder auf einen Zuschuss
vom Jugendamt. Die gesetzlichen Krankenkassen
erstatten die Kosten für Kinderbetreuung bei einer
notwendigen Krankenhausbehandlung oder einem
Kuraufenthalt einer/eines Versicherten, sofern 
diese/dieser als Betreuungsperson ausfällt.

Das Jugendamt zahlt einen Zuschuss auf der
Grundlage des Kinder- und Jugendhilfegesetzes,
das familienergänzende Hilfen (z.B. die Kinderbe-
treuung im Notfall) als Pflichtaufgabe der Kom-
munen definiert.
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